
  Schlepperfreunde Ötlingen – Lindorf 
 

 
 
 
Ehrenordnung:         

 
 

Der Verein verleiht Ehrungen für langjährige Mitglieder, verdiente Mitglieder und für 
außerordentliche Verdienste. 
 
Es gelten folgende Verleihungskriterien: 
 
1. Langjährige Mitgliedschaft 

 
Die Berechnung der Mitgliedschaft erfolgt ab vollendetem 18. Lebensjahr. 
 

1.1 Ehrung für 25-jährige Mitgliedschaft. 
1.2 Ehrung für 40-jährige Mitgliedschaft. 
1.3 Ehrungen für 50- und 60-jährige (usw.) Mitgliedschaft. 

 
 
2. Außerordentliche Verdienste um den Verein 
 

Der Vorstand kann auf Antrag und durch mehrheitlichen Beschluss vom 
Vereinsausschuss folgende Ehrungen vornehmen. 
 

2.1 Für außerordentliche Verdienste um den Verein kann ein Mitglied nach 
40 Mitgliedsjahren zum Ehrenmitglied ernannt werden. 
 

2.2 Für Personen in leitenden Vereinsfunktionen (Vorstand und Mitglieder des 
Vereinsausschusses) kann die Ernennung zum Ehrenmitglied ab dem 40. 
Mitgliedsjahr erfolgen. 
 

2.3 Die Ehrenmitglieder sind ab dem Jahr der Ehrung folgenden Jahr beitragsfrei. 
 
2.4 Für außerordentliche Verdienste und langjährige Tätigkeit als 

Vorsitzende/Vorsitzender im Verein kann die/der Vorsitzende nach dem 
Ausscheiden zum Ehrenvorsitzenden ernannt werden. Die Zahl der 
Ehrenvorsitzenden bleibt auf eine/n Ehrenvorsitzenden beschränkt. 

 
 
 
Die Ehrenordnung wurde am 12.03.2020 vom Vereinsausschuss beschlossen. 
 


